
 

 
Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 28.01.2019 in Remmingsheim  

 

 
Am Montag, 28.01.2019 fand eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt. Bürgermeister 
Gunter Schmid konnte zu der Sitzung neben den Damen und Herren des Gemeinderates eine 
Zuhörerin sowie einen Vertreter der Presse begrüßen. 
 
 

zu § 1) Fragestunde für Kinder, Jugendliche und erwachsene Einwohner 

 
Im Rahmen der Fragestunde erkundigte sich eine Zuhörerin, ob die Gemeinde Neustetten eine 
Abgabestelle für CD-ROMS einrichten kann. 
 
Bürgermeister Gunter Schmid erklärte, dass die Zuständigkeit beim Landratsamt liegt. Die 
Verwaltung wird sich erkundigen und Rückmeldung geben.  
 

zu § 2) Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Gemeinderatsbeschlüsse 

 
Die Verwaltung hat bei diesem Tagesordnungspunkt folgende in nichtöffentlicher Sitzung 
gefassten Gemeinderatsbeschlüsse bekannt geben: 
 

- Zustimmung zu einem Antrag auf einen Zuschuss aus dem Kommunalen Förderprogramm 
für eine Abbruchmaßnahme auf dem Grundstück Flst. 11/2, Dorfstraße 34 in Wolfenhausen 

 
- Zustimmung zur Verlängerung einer Grundstückszusage 

 
- Zustimmung zu Schaffung einer Stelle in der Verwaltung  

 
 

zu § 3) Bauantrag 

 
Neubau eines Carports auf dem Grundstück Flst. 92, Bühlstraße 7 in Wolfenhausen 
(Baugenehmigungsverfahren) 
 
Der Bauantrag wurde im Baugenehmigungsverfahren nach § 49 LBO eingereicht.  
 
Die Antragstellerin beabsichtigt auf dem Grundstück Flst. 92, Bühlstraße 7 in Wolfenhausen einen 
Carport zu errichten.  
 
Das Grundstück befindet sich innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans „Große Wiese“.  
 
Die Nachbarbeteiligung wurde von der Verwaltung durchgeführt. Es wurden keine Einwendungen 
oder Bedenken gegen das Bauvorhaben vorgebracht. 
 
Der Gemeinderat hat das Einvernehmen zu dem Bauantrag erteilt. 
 

  zu § 4) Bebauungsplan „Erweiterung Hauser Feld“ (Gewerbegebiet)  

Bürgermeister Gunter Schmid begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Gebhard Gfrörer 
vom Büro Gfrörer aus Empfingen am Ratstisch. 

a)  Beratung und Entscheidung über eingegangene Stellungnahmen der Öffentlichkeits-
 beteiligung und Anhörung Träger öffentlicher Belange  
 
Der Gemeinderat hat am 14.05.2018 einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 
„Erweiterung Hauser Feld“ (Gewerbegebiet) gefasst.  
 



  

In der Sitzung am 23.07.2018 wurde der Bebauungsplanvorentwurf (mit Planteil, Begründung, 
planungsrechtlichen Festsetzungen sowie örtlichen Bauvorschriften) in der Fassung vom 
11.07.2018 gebilligt.  
 
Nachdem in einem nächsten Schritt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt wurde, hat der Gemeinderat am 22.10.2018 die  
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen vorgenommen und die dementsprechende 
Anpassung des Bebauungsplanentwurfs (Fassung vom 10.10.2018) beschlossen. 
 
Anschließend wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
im Zeitraum vom 05.11. bis 07.12.2018 durchgeführt.  
 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sind keine Stellungnahmen/ 
Anregungen/Anträge eingegangen. 
 
Das Ergebnis der durchgeführten Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB wird in der Sitzung vorgestellt und erläutert werden.  
 
Die einzelnen eingegangenen Stellungnahmen wurden vom Büro Gfrörer in einem 
Abwägungsprotokoll zusammengefasst und jeweils mit einer kurzen Stellungnahme und ggf. 
einem Beschlussvorschlag versehen. 
 
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wurde lediglich noch eine Ausführung zum 
Ausschluss der selbstständigen Einzelhandelsbetriebe in der Begründung ergänzt.  
 
Die restlichen Unterlagen bleiben unverändert. 
 
Folgende Unterlagen wurden dem Gemeinderat für die Beschlussfassung zur Verfügung gestellt: 
 

 Abgrenzungsplan mit Geltungsbereich (Fassung vom 15.01.2019) 

 Lageplan des Bebauungsplans (Fassung vom 15.01.2019) 

 Planungsrechtliche Festsetzungen (Fassung vom 15.01.2019) 

 Örtliche Bauvorschriften (Fassung vom 15.01.2019) 

 Begründung einschließlich artenschutzrechtlichem Fachbeitrag und Umweltbericht (jeweils in 
der Fassung vom 15.01.2019) 

 Abwägungsprotokoll zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und der 
Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB (Fassung vom 15.01.2019) 

 
Der Gemeinderat hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 

1. Den im Abwägungsprotokoll unterbreiteten Beschlussvorschlägen wird nach 
Abwägung untereinander und gegeneinander Rechnung getragen. Die Änderungen, 
die sich auf Grund dieser Anregungen ergeben, werden eingearbeitet. 

 
2. Der Bebauungsplan mit Planteil, Begründung, planungsrechtlichen Festsetzungen 

sowie örtlichen Bauvorschriften, jeweils in der Fassung vom 15.01.2019 wird vom 
Gemeinderat gebilligt. 

 
 
b) Satzungsbeschluss 
 
Nach sachgerechter Abwägung und Entscheidung über die im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
und Anhörung Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen und Äußerungen, kann der 
Bebauungsplan „Erweiterung Hauser Feld“ in Remmingsheim als Satzung beschlossen werden. 
 
 
 



  

Der Gemeinderat hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 
1. Der Bebauungsplan „Erweiterung Hauser Feld“ in Remmingsheim in der Fassung vom 

15.01.2019 wird gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m.  § 4 Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) als Satzung beschlossen. 

 
2. Die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan in der Fassung vom 15.01.2019 

werden gemäß § 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) i.V.m. § 4 GemO 
als Satzung beschlossen. 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Bebauungsplan nach § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich 

bekannt zu machen und dem Landratsamt Tübingen anzuzeigen. 
 
 

zu § 5) Grundschule Neustetten 
            hier: Schulsozialarbeit 

 
Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich seit dem Jahr 2012 zu einem Drittel an den Kosten der 
Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen. Im Zusammenhang mit diesem Zuschussprogramm 
hat sich die Gemeindeverwaltung im Jahr 2012 bei der Grundschule Neustetten erkundigt, ob ein 
Bedarf an Jugendschulsozialarbeit vorhanden ist. Der Bedarf wurde damals und auch in den 
nachfolgenden Jahren von der Grundschule nicht gesehen.   
 
Ende des Jahres 2018 hat die Grundschule Neustetten der Gemeindeverwaltung überraschend 
mitgeteilt, dass jetzt ein sehr dringender Bedarf vorliegt und die Schulsozialarbeit zeitnah auch an 
der Grundschule Neustetten zur Umsetzung kommen sollte. Auch die Elternvertreter haben sich 
diesbezüglich an die Verwaltung gewendet. 
 
Auch wenn das Anliegen sehr kurzfristig kommt, begrüßt die Verwaltung das Anliegen. Die 
Verwaltung hätte die Schulsozialarbeit an der Grundschule Neustetten gerne schon in den letzten 
Jahren angeboten. 
 
Schulsozialarbeit ist eine wertvolle Unterstützung, welche ergänzend zum Bildungs- und 
Erziehungsauftrag der Schule geleistet wird und sie hat positive Auswirkungen auf das Schulleben 
insgesamt. Mit der Schulsozialarbeit können soziale Benachteiligungen ausgeglichen und 
individuelle Problemlagen besser bewältigt werden. Die Schulsozialarbeit trägt u.a. zur 
Stabilisierung des Schulerfolgs bei den Kindern bei.  
 
Die Verwaltung hat sich beim Diasporahaus Bietenhausen e.V. erkundigt, ob die Schulsozialarbeit 
an der Grundschule Neustetten zeitnah angeboten werden kann.  
 
Mit dem Diasporahaus Bietenhausen e.V. hat die Gemeinde Neustetten bereits einen Vertrag über 
die Arbeit im Jugendbüro (soziale Gruppenarbeit, Kinderspielwoche, offenes Angebot etc.). Die 
Schulsozialarbeit beim selben Träger anzusiedeln, weist zahlreiche Vorteile und Synergien auf. 
 
Das Diasporahaus Bietenhausen e.V. wäre dazu bereit, die Schulsozialarbeit an der Grundschule 
Neustetten anzubieten. Allerdings wäre ein entsprechendes Stellenbesetzungsverfahren 
durchzuführen, so dass der Zeitpunkt für die Aufnahme der Schulsozialarbeit ungewiss ist. 
Angestrebt wird der nächstmögliche Zeitpunkt.   
 
Um die Schulsozialarbeit an der Grundschule Neustetten einzuführen, wäre ohnehin der Abschluss 
eines entsprechenden Vertrages zwischen dem Landkreis Tübingen (Jugendamt), der Gemeinde 
Neustetten (Schulträger) und dem Diasporahaus Bietenhausen e.V. (Anstellungsträger) 
erforderlich.   
 
Die Kosten für eine 50%-Stelle belaufen sich auf rd. 36.500 Euro pro Jahr. Unter Berücksichtigung 
der Zuschüsse vom Land Baden-Württemberg und vom Landkreis Tübingen belaufen sich die 
jährlichen Kosten für die Gemeinde Neustetten auf rd. 21.000 Euro. 



  

 
Die Verwaltung geht davon aus, dass spätestens zum Schuljahr 2019/2020 Zuschüsse bewilligt 
werden. Für das Schuljahr 2018/2019 sind keine Zuschüsse mehr zu erwarten, so dass die Kosten 
voll von der Gemeinde Neustetten zu tragen wären.  
 
Der Gemeinderat hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Der Einführung von Schulsozialarbeit an der Grundschule Neustetten mit einer 50%-Stelle 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt wurde zugestimmt. 
 
Zum Abschluss eines entsprechenden Vertrages mit dem Landkreis Tübingen und dem 
Diasporahaus Bietenhausen e.V. wurde zugestimmt. 
 
Zur weiteren Umsetzung wurde die Verwaltung, insbesondere auch mit der Stellung 
entsprechender Zuschussanträge, beauftragt. 
 
 

zu § 6) Gewerbegebiet „Hauser Feld“ 
              hier: Gewerbeleitsystem 

 
Im Gewerbegebiet „Hauser Feld“ in Remmingsheim sind zwischenzeitlich zahlreiche 
Gewerbebetriebe ansässig und es sind nur noch wenige Grundstücke unbebaut. Aus Sicht der 
Verwaltung wäre es aus verschiedenen Gründen eine sinnvolle Überlegung, ein einheitliches 
Gewerbeleitsystem für das Gewerbegebiet „Hauser Feld“ einzurichten.  
 
Aus diesem Grund wurde im Herbst 2018 bei den im Gewerbegebiet „Hauser Feld“ angesiedelten 
Gewerbebetrieben das Interesse an einem „Gewerbeleitsystem“ abgefragt.  
 
Auf die Anfrage der Verwaltung haben 13 Gewerbebetriebe ihr Interesse bekundet. Aufgrund der 
großen Resonanz und nach Vor-Ort-Gesprächen mit der Straßenverkehrsbehörde musste das 
ursprüngliche Konzept geringfügig angepasst werden. 
 
Folgendes Konzept ist nunmehr vorgesehen: 
 
Es wären insgesamt 3 Standorte, an denen das Leitsystem aufgestellt wird. Im Hinblick auf die 
Standorte und die Schilderanlage wird auf die beigefügte Anlage verwiesen. 
 
Die Kosten für die Schilderanlage belaufen sich auf rund 600 Euro je Anlage. Somit liegen die 
Gesamtkosten bei rd. 2.000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Aufstellung der 
Schilderanlagen.  Hier schlägt die Verwaltung vor, dass diese Kosten von der Gemeinde getragen 
werden.  
 
Die Kosten für die einzelnen Schilder müssten von den jeweiligen Gewerbebetrieben getragen 
werden. 
 
 
Der Gemeinderat hat dem Konzept für das Gewerbeleitsystem zugestimmt und die 
Verwaltung zur weiteren Umsetzung beauftragt. 
 
 

zu § 7) Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Neustetten 
             hier: Bestands- und Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2019/2020 

 
Die Verwaltung hat die Bestands- und Bedarfsplanung in der Gemeinde Neustetten zum 
Kindergarten-/Schuljahr 2019/2020 angefertigt. 
 
Über deren wesentliche Inhalte hat die Verwaltung bei einer Veranstaltung am 17.01.2019 
informiert. Zu der Informationsveranstaltung waren neben den Elternbeiräten der 
Kinderbetreuungseinrichtungen und der Grundschule auch das pädagogische Personal, die 



  

Schulleitung, Vertreter der Kirchengemeinden sowie der Ausschuss für Kinder, Jugend und 
Grundschule des Gemeinderates eingeladen. 
 
Die Fortschreibung der Bestands- und Bedarfsplanung für das Kindergarten-/Schuljahr 2019/2020 
wurde vorgestellt und erläutert. 
 
Der Gemeinderat wurde gebeten, die Fortschreibung der Bestands- und Bedarfsplanung für das 
Kindergarten-/Schuljahr 2019/2020 zu beschließen und die Verwaltung mit der weiteren 
Umsetzung zu beauftragen. 
 
Der Gemeinderat hat die Bestands- und Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung in der 
Gemeinde Neustetten für das Kindergarten- und Schuljahr 2019/2020 zustimmend zur 
Kenntnis genommen und deren Umsetzung beschlossen. Die Verwaltung wurde zur 
entsprechenden Umsetzung ermächtigt. 
 
 

zu § 8) Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2019 
            hier: Einbringung 

 
Die Gemeindeverwaltung hat den Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2019 aufgestellt.  
 
Es ist der erste doppische Haushaltsplanentwurf, der in der Gemeinde Neustetten eingebracht 
wird.  
 
Die Verwaltung wird in der Sitzung die wesentlichen Inhalte des Haushaltsplanes vorstellen und 
erläutern. 
 
Die Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für das 
Jahr 2019 soll in der nächsten öffentlichen Sitzung erfolgen. 
 
Der Gemeinderat hat dies zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 

zu § 9) Verschiedenes  

 
Die Verwaltung gibt folgende Informationen und Termine öffentlich bekannt: 
 

 Einwohnerdaten zum Stand 31.12.2018 

BM Gunter Schmd informierte über die Statistik der Einwohnerentwicklung im Jahr 2018. 

 
 



  

 Wasserbezug im Jahr 2018 

Die Verwaltung informierte über den Wasserbezug und den Wasserverlust in der 
Gemeinde Neustetten im vergangenen Jahr.  
 
Der Wasserbezug im Jahr 2018 belief sich auf insgesamt 218.756 cbm.  
 
Die Werte wurden in folgender Übersicht ergänzt, welcher die Entwicklung seit 1997 
entnommen werden kann:  
 

 
 Netze BW 

BM Gunter Schmid teilte dem Gemeinderat mit, dass die Gemeinde von der Netze BW 

einen Energiemonitor für das Jahr 2017 erhalten hat. Aus diesem Bericht kann die 

Entwicklung der Stromeinspeisung und des Stromverbrauchs in der Gemeinde entnommen 

werden. 

  

In der Gemeinde Neustetten wurden im Jahr 2017 insgesamt 8.258 MWh Strom 

verbraucht. Dagegen wurden 7.737 MWh Strom aus regenerativen Energien eingespeist. 

Somit werden 93,7 % des gesamten Stromverbrauchs in der Gemeinde Neustetten in der 

Gemeinde erzeugt. Der Durchschnitt der Kommunen im Bereich der Netze BW liegt bei 

30,02 %.  

 

Somit ist die Gemeinde nahezu eine „Energieautarke Gemeinde“, was natürlich sehr 

erfreulich ist. 

 

 Termin 

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats findet voraussichtlich am 25.02.2019 

statt. 

 
 

Im Anschluss an den öffentlichen Teil fand eine nichtöffentliche Sitzung statt. 

 


